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Bürgeramt Tempelhof - Abholung von
Dokumenten
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Anschrift
Tempelhofer Damm 165
12099 Berlin

Kontakt
Telefon: (030) 115
Fax: (030) 90277-7011
Internet:
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/a
mt-fuer-buergerdienste/buergeraemter/
E-Mail: buergeramt@ba-ts.berlin.de

Barrierefreie Zugänge

   
Ein ebenerdiger Zugang ist nur am Hintereingang des Rathauses über den
Parkplatz erreichbar.

Das Bürgeramt Tempelhof ist über eine Rampe erreichbar (rechter Seiteneingang).

Ein Fahrstuhl ist über den Hintereingang des Rathauses erreichbar.

Behindertenparkplätze sind vor dem Rathaus vorhanden.

Es sind behindertengerechte WC im Untergeschoss vorhanden.

Für hörbehinderte Menschen können mobile Ringschleifen angeboten werden.

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 08.00 bis 15.00 Uhr (nur mit Termin)
Dienstag: 10.00 bis 18.00 Uhr (nur mit Termin)
Mittwoch: 08.00 bis 15.00 Uhr (nur mit Termin)
Donnerstag: 10.00 bis 18.00 Uhr (nur mit Termin)
Freitag: 08.00 bis 13.00 Uhr (nur mit Termin)

Verkehrsanbindungen
S-Bahn

S+U Tempelhof: S41, S42, S46, S47 (mit 10 Min. Fußweg)
U-Bahn

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeraemter/
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeraemter/
mailto:buergeramt@ba-ts.berlin.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
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Alt-Tempelhof: U6 Kaiserin-Augusta-Straße: U6
Bus

Rathaus Tempelhof: 184 Alt-Tempelhof: M46, 140, 246 (jeweils mit Fußweg)

Sonstige Hinweise zum Standort
Kundinnen und Kunden der Bürgerämter in Tempelhof-Schöneberg werden im
Rahmen der Vorsprache gebeten, weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung
(medizinische Maske oder FFP2-Maske) zu tragen. Ein Mindestabstand kann in den
Wartebereichen nicht umgesetzt werden.

Menschen mit Behinderung, werdende Mütter und Eltern mit Kleinkindern können,
sich mit Blick auf einen wertschätzenden Umgang, gern an die Mitarbeitenden am
Informationstresen wenden.

Wir danken Allen für Ihr Verständnis.

Wir bitten die Kundinnen und Kunden um rechtzeitiges Erscheinen (ca. 3 Minuten
vorher). Sie werden über Ihre Vorgangsnummer aufgerufen und können gleich im
Wartesaal Platz nehmen.

Der Aufruf zum Sachbearbeitenden erfolgt optisch und mit Signalton über die
Aufrufanlage.

Zahlungsmöglichkeiten
Girocard (mit PIN)
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elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) -
Ausgabe
Aushändigung eines elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) nach Herstellung und
Lieferung durch die Bundesdruckerei

Voraussetzungen
Bestellung des eAT ist erfolgt
Ein Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels (Aufenthaltserlaubnis, Blaue
Karte EU, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU)
muss positiv entschieden und der eAT bei der Bundesdruckerei bestellt
worden sein.
Persönliche Abholung oder durch eine bevollmächtigte Person

Erforderliche Unterlagen
Pass oder Passersatz
Bisheriger eAT
Soweit vorhanden, ist der eAT zum bisherigen Aufenthaltstitel mitzubringen.
Vollmacht und Pass / Personalausweis des oder der
Bevollmächtigten
Der eAT kann durch eine bevollmächtigte Person abgeholt werden. Diese
muss mindestens 14 Jahre alt sein.

Formulare
Vollmacht zur Abholung
(https://www.berlin.de/einwanderung/_assets/vollmacht-zur-abholung-von-do
kumenten.pdf)

Gebühren
keine

Rechtsgrundlagen
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) § 78
(https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__78.html)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit
Ein eAT kann nach Herstellung und Lieferung durch die Bundesdruckerei sowie
interner Überprüfung in der Regel nach ca. 4 - 5 Wochen ausgehändigt werden.

Weiterführende Informationen
Informationen zum Elektronischen Aufenthaltstitel (eAT)
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)
(https://www.bamf.de/DE/Willkommen/Aufenthalt/eAufenthaltstitel/e-aufenth
altstitel-node.html)

https://www.berlin.de/einwanderung/_assets/vollmacht-zur-abholung-von-dokumenten.pdf
https://www.berlin.de/einwanderung/_assets/vollmacht-zur-abholung-von-dokumenten.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__78.html
https://www.bamf.de/DE/Willkommen/Aufenthalt/eAufenthaltstitel/e-aufenthaltstitel-node.html
https://www.bamf.de/DE/Willkommen/Aufenthalt/eAufenthaltstitel/e-aufenthaltstitel-node.html
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Hinweise zur Zuständigkeit
Der eAT kann nur bei der Behörde abgeholt werden, die den eAT bei der
Bundesdruckerei bestellt hat.

Die Ausstellung des eAT wurde bei einem Bürgeramt beantragt? Dann gehen
Sie bitte auch zur Abholung wieder zu diesem Bürgeramt.
Die Ausstellung des eAT wurde beim Landesamt für Einwanderung
beantragt? Dann gehen Sie bitte auch zur Abholung wieder zum selben
Standort des Landesamtes für Einwanderung.


